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l. Bekanntmachun der Verban nde Kirchheimbolanden

Datum lnhalt

14.06.19 Bekanntmachung über den Ablauf der Ruhe- und Nutzungszeit
von Grabstätten auf dem Friedhof der Ortsgemeinde Stetten

26.06.19 Bekanntmachung derWahl des Ortsbürgermeisters der
Ortsgemeinde Mörsfeld

27.06.19 Bekanntmachung der Satzung über den Beirat für Migration
und lntegration der Stadt Kirchheimbolanden vom 27.06.19

28.06.19 Bekanntmachung der Stadt Kirchheimbolanden über die Ent-
scheidung des Abschlusses eines Gaskonzessionsvertrages
gem.S 46 Abs. 5 Satz 2 EnWG

28.06.19 Bekanntmachung der Stadt Kirchheimbolanden über die Ent-
scheidung des Abschlusses eines Stromkonzessionsvertrages
gem. S 46 Abs. 5 Satz 2 EnWG

ll. Bekanntmachu anderer Behörden

Datum lnhalt

28.03.19 Bekanntmachung des Amtsgerichts Rockenhausen über eine
Terminbestimm ung im Wege der Zwangsvollstreckung,
Gemeinde Dannenfels

26.06.19 Bekanntmachung der Kreisverwaltung Donnersbergkreis über
die Genehmigung der Veräußerung von Grundbesitz in der
Gemarkung Kriegsfeld, Grundbuch Kriegsfeld

28.06.19 Bekanntmachung der Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz
über die Meldung der Wein- und Traubenmostbestände und die
Meldung der oenologischen Verfahren
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BEKANNTMACHUNG

Die Ruhe- und Nutzungszeit folgender Grabstätte auf dem Friedhof Stetten ist abgelaufen
bzw. die Grabstätten gefährden die öffentliche Sicherheit und Ordnung. Da keine

Verpflichteten oder Angehörigen mehr festzustellen sind, werden die Grabstätten nach
Ablauf der in g 22 und $ 23 der Friedhofssatzung der Ortsgemeinde Stetten durch die

Ortsgemei nde abgeräumt.

Die betroffenen Grabstätten werden zusätzlich mit einem Hinweisschild gekennzeichnet

Das Abräumen der oben aufgeführten Grabstätten wird hiermit öffentlich bekannt
gemacht. Nach Ablauf der Frist gemäß $ 22 und $ 23 der Friedhofssatzung der
Ortsgemeinde Stetten wird die Räumung erfolgen.

Für n steht die Friehofsvennraltung gern zur Verfügung, Tel.: 06352/4004-404

Stette 4.A6.2019

Abt. Nr Verstorbene

1 3 Bechtel, Jakob

2a 25b Wilhelm, Gottfried

2a 26c Grunwald, Walter

2a 26e Henn. Arthur

2b 3 Waqner. Gertrud

2b 6 Wiedewald, Martin

2b 7 Pohl, Karl

2b 8 Happesberger, Karl Josef

2b 14 Happesberger, Johann

2b 15 Safika, Karl

2b 17 Unbekannt

2b 24 Krauledat, Maria

2b 26 Oberländer, Frieda

4a 14 Sauer, Ernst

4a 36 Unbekannt

4a 62 Hoffmann, Adam

4b 2 Karv, Katharina

4b 19 Ehret, Georg

o
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ermeister
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Ortsgemeinde Mörsfeld
in der Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden

26.06.2019

Bekanntmachung

ln der Ortsgemeinde Mörsfeld wurde am 18. Juni 2019 in der
konstituierenden Sitzung des Gemeinderates Mörsfeld in der Wahlzeit
201912024

Herr Jan Volker

durch den Gemeinderat zum Ortsbürgermeister gewählt.

Nach der Wahl wurde Herr Volker durch den geschäftsführenden
Ersten Beigeordneten Herrn Enno Eißfeller zum Ortsbürgermeister
der Ortsgemeinde Mörsfeld ernannt, vereidigt und in sein neues Amt
eingeführt.

Mörsfeld , 26.06.2019

gez.Jens Heyden

Erster Beigeordneter

Für ie Richtigkeit:

(G
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Satzung

über den Beirat für Migration und lntegration

der Stadt Kirchheimbolanden
vom 27. luni 2OLg

Der Stadtrat hat auf Grund des I 24 Gemeindeordnung (GemO) in Verbindung mit 5 56 Ge-

meindeordnung (GemO) die folgende Satzung beschlossen, die hiermit bekannt gemacht

wird:

INHALTSVERZEICHNIS:

1. Abschnitt - Grundlagen..

$ 1 Einrichtung und Aufgaben

5 2 Gesamtzahl der Mitglieder

5 3 Vorsitzender un d Stellvertreter, Geschäftsordn u ng ....

2. Abschnitt - Wahltag, Wahlsystem, Wahlverfahren

5 4 Wah|ta9................

5 5 Wahlsystem .........

I 6 Wahlorgane .........

5 7 Durchführung der Wahl

5 8 Wahlzeit

$ 9 Wahlvorschläge .....

5 10 Wahlgebiet, Stimmbezirke, Wählerverzeichnis, Wahlbenachrichtigungen...............

I Ll Ausübung des Wahlrechts, Stimmzettel ...........'.

$ L2 Feststellung des Wahlergebnisses..

3. Abschnitt - Schlussbestimmungen'... "...'...

5 13 Übergangsbestimmu ngen

5 14 Ergänzende Anwendung der Bestimmungen des Kommunalwahlgesetzes und der

Kommunalwahlordnung....

S 15 lnkrafttreten

3

3

3

4

4

4

4

4

5

5

5

6

7

7

8

8

8
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Anlagen zur Satzung über den Beirat für Migration und lntegration

Anlage L Bekanntmachung über den Wahltag und die Aufforderung zur Einreichung von

Wahlvorschlägen

Anlage 2 Bekanntmachung, dass die Wahl des Beirates für Migration und lntegration ins-

gesamt im Wege der Briefwahl stattfindet, über Zeit und Ort des Zusammen-

tritts des Briefwahlvorstandes, die Zusendung der Briefwahlunterlagen an die

Wahlberechtigten und die Rücksendung des Wahlbriefes an den Wahlleiter oder

den Briefwahlvorstand

Anlage 3 Bekanntmachung der zugelassenen Wahlvorschläge zur Wahl des Beirates für

Migration und lntegration

Anlage 4 Wahlvorschlag

Anlage 5 Zustimmungserklärung der/des Bewerberin/Bewerbers zur Benennung im Wahl-

vorschlag

Anlage 5a Datenschutzinformationen zur Zustimmungserklärung einer Bewerberin oder ei-

nes Bewerbers zur Wahl des Beirates für Migration und lntegration

Anlage 5b Antrag auf Bescheinigung der Wählbarkeit der/des Bewerberin/Bewerbers

Anlage 6 Bekanntmachung über die Einsichtnahme in das Wählerverzeichnis zur Wahl des

Beirates für Migration und lntegration

Anlage 7 Antrag auf Eintragung in das Wählerverzeichnis für die Wahl des Beirates für

Migration und lntegration

Anlage 8 Bekanntmachung des Wahlleiters zur Eintragung der von der Meldepflicht be-

freiten wahlberechtigen Einwohnerinnen und Einwohner und der deutschen Ein-

wohnerinnen und Einwohner mit Migrationshintergrund in das Wählerverzeich-

nis

Anlage 9 Wahlschein

Anlage 10 Merkblatt für die Briefwahl für die Wahl des Beirates für Migration und lntegra-

tion

Anlage L1 Wahlbenachrichtigung/Wahlscheinantrag

Anlage L2 Bekanntmachung über die Wahlzeit, den Wahlraum und Stimmabgabe für die

Wahl des Beirates für Migration und lntegration

Anlage 13 Stimmzettel

Anlage L4 Bekanntmachung des Ergebnisses der Wahl zum Beirat für Migration und ln-

tegration
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1. Abschnitt - Grundlagen

5r
Einrichtung und Aufgaben

(Ll Zur Förderung der kommunalen lntegrationspolitik richtet die Gemeinde einen Beirat für

Migration und lntegration ein.

(2) Aufgabe des Beirats für Migration und lntegration ist die Förderung und Sicherung des

gleichberechtigten Zusammenlebens der in der Gemeinde wohnenden Menschen unter-

schiedlicher Nationalitäten, Kulturen und Religionen sowie die Unterstützung des kommuna-

len lntegrationsprozesses.

(3) Der Beirat für Migration und lntegration kann über alle Angelegenheiten der Migration

und lntegration beraten. Gegenüber den Organen der Gemeinde kann er sich hierzu äußern,

soweit Selbstverwa ltu ngsangelegen heiten der Gemei nde betroffen sind'

(a) Auf Antrag des Beirats für Migration und lntegration hat der Stadtbürgermeister Angele-

genheiten im Sinne des Absatzes 3 Satz 2 dem Stadtrat zur Beratung und Entscheidung vor-

zulegen. Der Vorsitzende des Beirats für Migration und lntegration oder einer seiner Stellver-

treter ist berechtigt, bei der Beratung aller Angelegenheiten, die Migration und lntegration

betreffen, an Sitzungen des Stadtrats oder seiner Ausschüsse mit beratender Stimme teilzu-

nehmen; Weiteres regelt die Geschäftsordnung des Stadtrates. Der Beirat für Migration und

lntegration soll zu Fragen, die ihm vom Stadtrat, einem Ausschuss oder dem Stadtbürger-

meister vorgelegt werden, Stellung nehmen.

(5) Die Verbandsgemeindeverwaltung Kirchheimbolanden berät und unterstützt den Beirat

für Migration und lntegration bei der Erfüllung seiner Aufgaben und führt seine Geschäfte.

s2
Gesamtzahl der Mitglieder

(1) Die Zahl der gewählten Mitglieder beträgt 8; Absatz 2 bleibt unberührt.

(2) Wird die in Absatz 1 Satz 1 bestimmte Zahl gewählter Mitglieder des Beirats für Migration

und lntegration unterschritten, weil weniger Personen gewählt oder Sitze im Beirat für Mig-

ration und lntegration nach dem Ausscheiden von Mitgliedern nicht mehr besetzt werden

können, tritt diese Zahl an die Stelle der in Absatz l- Satz 1 bestimmten Zahl der gewählten

Mitglieder.

(3) Die gewählten Mitglieder des Beirats werden von dem in S 56 Abs. 2 Satz 2 GemO näher

bestimmten Kreis der Wahlberechtigten in allgemeiner, gleicher, geheimer, unmittelbarer

und freier Wahlfür die Dauer von fünf Jahren gewählt. Für die Wahl gelten die Bestimmun-

gen des 2. Abschnitts.

(4) Der Stadtbürgermeister und die Beigeordneten können an den Sitzungen des Beirats mit

beratender Stimme teilnehmen.
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5s
Vorsitzender und Stellvertreter, Geschäftsordnung

Der Beirat wählt in seiner konstituierenden Sitzung aus seiner Mitte einen Vorsitzenden und

einen oder mehrere Stellvertreter. lm Übrigen gelten die Bestimmungen der Geschäftsord-

nung des Stadtrates.

2. Abschnitt - Wahltag, Wahlsystem, Wahlverfahren

9+
Wahltag

Den Wahltag bestimmt der Stadtrat nach Anhörung des Beirats für Migration und lntegra-

tion. Der Wahltag muss ein Sonntag sein. Die Entscheidung ist bis zum 69. Tag vor der Wahl

nach dem Muster der Anlage 1 bekanntzumachen.

5s
Wahlsystem

(1) Die gewählten Mitglieder des Beirats für Migration und lntegration werden nach den

Grundsätzen der Mehrheitswahl auf der Grundlage zugelassener Wahlvorschläge gewählt.

Jeder Wähler hat so viele Stimmen, wie gewählte Mitglieder des Beirats für Migration und

lntegration zu wählen sind. Die wählbaren Personen sind in der Reihenfolge der für sie abge-

gebenen Stimmen gewählt. Bei Stimmengleichheit entscheidet das vom Vorsitzenden des

Wahlausschusses zu ziehende Los.

(2)Vergibt der Wähler mehr Stimmen, als ihm zustehen, so ist die Stimmabgabe insgesamt

ungültig.

$e
Wahlorgane

(1) Wahlleiter ist der Stadtbürgermeister. Der Wahlleiter leitet die Vorbereitung und Durch-

führung der Wahl in der Stadt nach Maßgabe der nachstehenden Bestimmungen. Er kann

mit der Führung der laufenden Wahlgeschäfte einen Beigeordneten oder einen Gemeinde-

bediensteten beauftragen.

(2) Der Wahlleiter ist Vorsitzender des Wahlausschusses. Er beruft die Mitglieder des Wahl-

ausschusses spätesten s am 47. Tag vor der Wahl. Die zum Beirat Wahlberechtigten sollen im

Wahlausschuss hinsichtlich der Nationalitäten angemessen vertreten sein. Der Wahlaus-

schuss entscheidet über die Zulassung der Wahlvorschläge und stellt das Wahlergebnis fest.

Der Wahlausschuss tagt öffentlich und ist bei Anwesenheit des Vorsitzenden ohne Rücksicht

auf die erschienenen Mitglieder beschlussfähig.
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(3) Der Wahlleiter bestellt für jeden Stimmbezirk einen Wahlvorstand und beruft ihn recht-

zeitig ein. Der Wahlvorstand tagt öffentlich. Der Wahlvorstand ist bei Anwesenheit von min-

destens drei Mitgliedern im Wahlraum beschlussfähig.

9t
Durchführung der Wahl

(i.) Der Wahlausschuss entscheidet spätestens am 41..Tagvor Wahl, ob die Wahl insgesamt

im Wege der Briefwahl durchgeführt wird. Die Entscheidung ist spätestens am 35. Tag vor

der Wahl nach dem Muster der Anlage 2 bekanntzumachen.

(2) Werden keine Wahlvorschläge eingereicht oder zugelassen oder übersteigt die Zahl der

zugelassenen Kandidatinnen und Kandidaten nicht die Zahl der zu wählenden Mitglieder des

Beirats, findet die Wahl nicht statt ($ 56 Abs. 3 Satz L GemO). Dies ist spätestens am 12. Tag

vor der Wahl nach dem Muster der Anlage 3 bekanntzumachen.

5a
Wahlzeit

Erfolgt die Wahl im Wege der Briefwahl, bestimmt der Wahlausschuss den Zeitpunkt, bis

wann die Wahlbriefe bei der Verbandsgemeindeverwaltung Kirchheimbolanden spätestens

eingegangen sein müssen. Wird die Wahl nicht insgesamt im Wege der Briefwahl durchge-

führt, bestimmt Wahlausschuss spätestens am 12.Tagvor der Wahl die Wahlzeit am Wahl-

tag.

$g
Wahlvorschläge

(1) Einen Wahlvorschlag im Sinne dieser Satzung bildet jeder einzelne zur Wahl vorgeschla-

gene Bewerber.

(2) Der Wahlleiter fordert spätestens am 69. Tag vor der Wahl zur Einreichung von Wahlvor-

schlägen durch öffentliche Bekanntmachung nach dem Muster der Anlage 1 auf, Dabei hat

er darauf hinzuweisen, dass die Wahlvorschläge spätestens am 48. Tag vor der Wahl, 18 Uhr,

bei ihm oder der Verbandsgemeindeverwaltung Kirchheimbolanden einzureichen sind.

(3)Jeder Wahlberechtigte kann einen oder mehrere Wahlvorschläge bis zur Zahl der zu wäh-

lenden Mitglieder des Beirates für Migration und lntegration nach dem Muster der Anlage 4

einreichen; er kann sich auch selbst vorschlagen. ln diesem Rahmen können auch im Wahl-

gebiet ansässige Vereine, Verbände oder sonstige Organisationen und politische Parteien

und Wählergruppen Wahlvorschläge einreichen. Es sind nur Wahlvorschläge mit schriftlicher

Zustimmung des Bewerbers nach dem Muster der Anlagen 5, 5a und 5b, gültig. Der Wahlvor-

schlag ist außerdem vom Vorschlagenden zu unterzeichnen. lm Wahlvorschlag sind der Vor-

schlagende und der Bewerber (Name, Vorname und Anschrift) eindeutig zu bezeichnen und

um weitere Merkmale zu ergänzen, sofern diese zur ldentifizierung erforderlich sind.

(4) I f0 Abs. 2 bis 5 KWG findet keine Anwendung'

462
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(5) Spätestens am L2.f agvor der Wahl macht der Wahlleiter die zugelassenen Wahlvor-

schläge in alphabetischer Reihenfolge unter Angabe jeweils des Namens, Vornamens und

der Anschrift der Bewerber bekannt, in den Fällen des Absatzes 3 Satz 1 unter Hinzufügung

der Bezeichnung,,Einzelbewerber", in den Fällen des Absatzes 3 Satz 2 unter Hinzufügung

des Namens der vorschlagenden Organisation. Die Bekanntmachung erfolgt nach dem Mus-

ter der Anlage 3. 5 7 Abs. 2 bleibt unberührt.

9ro
Wahlgebiet, Stimmbezirke,

Wählerverzeichnis, Wahlbenachrichtigungen

(1) Wahlgebiet ist das Gebiet der Stadt Kirchheimbolanden.

(2) Der Wahlleiter bildet in gebotenem Umfang Stimmbezirke

(3) Der Wahlleiter veranlasst für das Stadtgebiet, ggf. für den jeweiligen Stimmbezirk, die Er-

stellung eines Verzeichnisses der Wahlberechtigten (Wählerverzeichnis). Die Bekanntma-

chung über die Einsichtnahme in das Wählerverzeichnis erfolgt nach dem Muster der An-

lage 6. ln das Wählerverzeichnis sind auf Antrag nach dem Muster der Anlage 7 alle Einwoh-

ner, die die deutsche Staatsangehörigkeit erworben haben

a) als Spätaussiedler oder deren Familienangehörige nach $ 7 des Staatsangehörigkeitsge-

setzes,

durch Einbürgerung,

nach 5 4 Abs. 3 des Staatsangehörigkeitsgesetzes oder

nach 5 4 Abs. 1 in Verbindung mit Abs. 4 des Staatsangehörigkeitsgesetzes und ein El-

ternteil Ausländer oder Spätaussiedler oder dessen Familienangehöriger nach $ 7 des

Staatsangehörigkeitsgesetzes ist,

soweit sie jeweils am Tage der Wahl das 16. Lebensjahr vollendet haben und die Vorausset-

zungen des 5 1Abs. 1 Nr. 2 und 3 des Kommunalwahlgesetzes erfüllen, aufzunehmen; die

Wahlberechtigten werden durch öffentliche Bekanntmachung aufgefordert, die Eintragung

in das Wählerverzeichnis bis zum 2t.Tagvor der Wahl zu beantragen. Die öffentliche Be-

kanntmachung erfolgt spätestens am 62. Tag vor der Wahl nach dem Muster der Anlage 8.

Das Wählerverzeichnis ist nach Maßgabe des I 56 Abs. 2 Satz 2 GemO fortzuschreiben und

am zweiten Tage vor der Wahl, 18 Uhr, abzuschließen. Bis zu diesem Zeitpunkt können

Wahlberechtigte im Sinne des Satzes 2 nach dem Muster der Anlage 7 Anträge auf Eintra-

gung ins Wählerverzeichnis stellen, dies gilt auch für Wahlberechtigte, die von der Melde-

pflicht befreit sind.

(a) Wird die Wahl des Beirats für Migration und lntegration insgesamt im Wege der Brief-

wahl durchgeführt, erhalten die Wahlberechtigten frühestens am 34. Tag und spätestens am

10. Tag vor der Wahl den Wahlschein nach dem Muster der Anlage 9, einen Stimmzettel,

eine Erläuterung zur Durchführung der Briefwahl nach dem Muster der Anlage 10 und einen

an den Wahlleiter adressierten Wahlbriefumschlag; eines Antrages hierzu bedarf es hierzu

nicht. Der Wahlschein ist vom Wahlberechtigten zu unterschreiben, mit der Erklärung, dass

er selbst gewählt hat. Sofern sich der Briefwähler einer Hilfsperson bedient hat, hat diese an

463

b)

c)

d)
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Eides statt zu versichern, dass sie den Stimmzettel nach Maßgabe des Willens des Briefwäh-

lers ausgefüllt hat.

(5)Wird die Wahl des Beirats für Migration und lntegration nicht im Wege der Briefwahl

durchgeführt, sind die Wahlberechtigten spätestens am 21. Tage vor der Wahl nach dem

Muster der Anlage L1 zu benachrichtigen. Wahlscheine und Briefwahlunterlagen (Absatz 4)

sind auf Antrag frühestens ab dem 34.Tagvor der Wahl zu erteilen.

9rr
Ausübung des Wahlrechts, Stimmzettel

(1) An der Wahlteilnehmen kann, wer in das Wählerverzeichnis eingetragen ist oder einen

Wahlschein hat. Wer einen Wahlschein hat, kann an der Wahl nur im Wege der Briefwahl

teilnehmen. Wird die Wahl nicht im Wege der Briefwahl durchgeführt, erfolgen die Bekannt-

machung über die Wahlzeit, den Wahlraum und die Stimmabgabe nach dem Muster der An-

lage 12.

(2) Die Stimmzettel sind nach dem Muster der Anlage L3 herzustellen und enthalten die zu-

gelassenen Wahlvorschläge in alphabetischer Reihenfolge unter Angabe jeweils des Namens,

Vornamens und der Anschrift des Bewerbers, in den Fällen des 5 9 Abs. 3 Satz 1 unter Hinzu-

fügung der Bezeichnung,,Einzelbewerber", in den Fällen des $ 9 Abs. 3 Satz 2 unter Hinzufü-

gung des Namens der vorschlagenden Organisation.

Srz
Feststellung des Wahlergebnisses

(1) Der Wahlvorstand oder der Briefwahlvorstand zählt die Stimmen aus und stellt für seinen

Stimmbezirk das Wahlergebnis fest. Die Tätigkeit des Wahlvorstandes oder des Briefwahl-

vorstandes ist in einer Niederschrift zu dokumentieren.

(2) Der Wahlausschuss stellt das Wahlergebnis fest.

(3) Der Wahlleiter benachrichtigt die Gewählten und fordert sie auf, binnen Wochenfrist zu

erklären, ob sie die Wahl annehmen. Dabei weist der Wahlleiter darauf hin, dass die Wahl

als angenommen gilt, sofern sich der Gewählte nicht innerhalb dieser Frist gegenüber dem

Wahlleiter schrift lich äußert.

(4) Lehnt ein Gewählter die Wahl ab oder scheidet er aus dem Beirat aus, beruft der Wahllei-

ter eine Ersatzperson ein. Einzuberufen ist die nächste noch nicht berufene Person mit der

höchsten Stimmenzahl. Die Feststellung der Ersatzperson obliegt dem Wahlleiter.

(5) Das Wahlergebnis ist nach dem Muster der Anlage 14 öffentlich bekanntzumachen.

464
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465

3. Abschnitt - Schlussbestimmungen

9rg

Überga ngsbesti m mu ngen

Besondere Bestimmungen für die erste Wahl des Beirates nach dieser Satzung

(1) Die erste Wahl des Beirates nach dieser Satzung findet statt am 27.10.2019;

5 7 Abs. 2 bleibt unberührt.

(2) Die öffentliche Bekanntmachung über die Einreichung von Wahlvorschlägen und die Be-

kanntmachung des Wahltages erfolgen abweichend von 5 4 Satz 3 und 5 9 Abs. 2 spätestens

am 31-.08.2019. Dies gilt auch für die Bekanntmachung über die Aufforderung zur Eintragung

indasWählerverzeichnisnachgl0Abs.3Sätze3und4sowie5L4i.V.m511aAbs.2KWO.

9r+
Ergänzende Anwendung der Bestimmungen des

Kommunalwahlgesetzes und der Kommunalwahlordnung

Die Bestimmungen des Ersten Teils des Kommunalwahlgesetzes (KWG) und des Ersten Teils

der Kommunalwahlordnu ng (KWO) finden ergänzend sinngemäße Anwendung.

$rs
lnkrafttreten

Die Satzung tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.

Kirchhei landen, d

(Dr uchow)
Stadtbü rgermeister
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Hinweis auf S 24 Abs. 6 der Gemeindeordnung

satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der

Gemeindeordnung zustande gekommen sind, gelten ein Jahr nach der Bekanntmachung

als von Anfang an gültig zustande gekoinmen

Dies gilt nicht, wenn
1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die

Ausfertigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind, oder

2. vor Ablauf der in Satz L genannten Frist die Aufsichtsbehörde den Beschluss

beanstandet oder jemand die Verletzung der Verfahrens- oder Form Vorschiiften

gegenüber der Gemeindeverwaltung unter Bezeichnung des Sachverhalts,

der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht hat."

Hat jemand eine Verletzung nach Satz 2 geltend gemacht, so kann auch nach Ablauf der in

Satz L genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen.
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Anlagel(zu54Satz3)

Wahl des Beirates für Migration und lntegration der Stadt Kirchheimbolanden

Bekanntmachung über den Wahltag und

Aufforderung zur Einreichung von Wahlvorschlägen

A.

Der Stadtrat Kirchheimbolanden hat den Tag der Wahl des Beirats für Migration und lntegra-

tion der Stadt Kirchheimbolanden auf den

. Sonntag, dem 27. Oktober 2019,

festgelegt.

B.

I.

Zur Vorbereitung der am 27. Oktober 2019 vorgesehenen Wahl des Beirates für Migration und

lntegration lade ich ein zur Einreichung von Wahlvorschlägen.

Gewählt werden 8 Beiratsmitglieder. Einen Wahlvorschlag im Sinne dieser Satzung bildet je-

der einzelne zur Wahl vorgeschlagene Bewerber.

il.

jeder Wahlberechtigte kann einen oder mehrere Wahlvorschläge bis zur Zahl der zu wählen-

den Mitglieder des Beirates für Migration und lntegration einreichen; er kann sich auch selbst

vorschlagen. ln diesem Rahmen können auch Vereine, Verbände oder sonstige Organisationen

sowie politische Parteien und Wählergruppen Wahlvorschläge einreichen. Es sind nur Wahl-

vorschläge mit schriftlicher Zustimmung des Bewerbers gültig. Der Wahlvorschlag ist außer-

dem vom Vorschlagenden zu unterzeichnen. lm Wahlvorschlag sind der Vorschlagende und

die Bewerber (Name, Vorname und Anschrift) eindeutig zu bezeichnen und etwaige weitere
Merkmale, sofern diese zur ldentifizierung erforderlich sind. Der Vorschlagende stellt sicher,

dass der Bewerberin oder dem Bewerber die Datenschutzinformationen zur Zustimmungser-

klärung zur Wahl des Beirates ftir Migration und lntegration gegeben werden.

Iil.

Die vollständig unterzeichneten Wahlvorschläge sollen möglichst frühzeitig bei dem WahlleF

ter oder der Verbandsgemeindeverwaltung Kirchheimbolanden, Neue Allee 2, 67292 Kirch-

heimbolanden, eingereicht werden.

Die Einreichungsfrist läuft ab am Montag, dem 9. September 2019, 18 Uhr. Diese Frist ist eine
Ausschlussfrist.

IV

Vordrucke für Wahlvorschläge und Bescheinigungen der Wählbarkeit können Sie bei Ver-

bandsgemeindeverwaltung Kirchheimbolanden erhalten. Wir stehen lhnen auch gerne für
Auskünfte und Hilfestellungen zur Verfügung.

Seite 11

c.

Die Wahlfindet nicht statt, wenn keine Wahlvorschläge eingereicht oder zugelassen werden

oder die Zahl der zugelassenen Bewerberinnen und Bewerber insgesamt nicht die Zahl der zu

wählenden Mitglieder des Beirates übersteigt. Ob die Wahl stattfinden kann oder nicht, wird

spätestens bis 15. Oktober 2019 bekanntgegeben.

Kirc h he im bola n d e n,

(Dr. Muchow)

Wahlleiter

d>
o\
-J
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Anlage 2 (zu 5 7 Abs. lSatz 2)

Wahl des Beirates für Migration und lntegration der Stadt Kirchheimbolanden

Bekanntmachung

. äass die Wahl des Beirates für Migration und lntegration der Stadt Kirchheimbolanden
insgesamt im Wege der Briefwahl stattfindet

o über Zeit und Ort des Zusammentritts des Briefwahlvorstandes

. die Zusendung der Briefwahlunterlagen an die Wahlberechtigten und

. die Rücksendung des Wahlbriefes an den Wahlleiter oder den Briefwahlvorstand

t.

Der Wahlausschuss hat in seiner Sitzung am ....,...r bestimrnt, dass die Wahl des Beirates für
Migration und lntegration der Stadt Kirchheimbolanden insgesamt im Wege der Briefwahl
stattfindet. Sie erhalten in der Zeit vom 23. September bis 17. Oktober 2019 auf derh postweg

den Wahlschein, einen Stimmzettel, einen Stimmzettelumschlag, eine Erläuterung zur Durch-
führung der Briefwahl und einen an den Wahlleiter adressierten Wahlbriefumschlag.

ll.

Sollten Sie bis zum 17. Oktober 20!.9 lhre Unterlagen nicht erhalten haben, wenden Sie sich

bitte an die Verbandsgemeindeverwaltung Kirchheimbolanden. Wahtschein und Briefwahlun-

terlagen können bis spätestens ari 25. Oktober 2019, 18 Uhr, angefordert werden.

Iil.

Der Wahlschein ist vom Wahlberee htigten zu unterschreiben, mit der Erklärung, dass er selbst
gewählt hat. Sofern sich der Briefwähler einer Hilfsperson bedient ha! hat diese an Eides statt
zu versichern, dass sie den Stimmzettel nach Maßgabe des Willens des Briefwählers ausgefüllt
hat.

. tv.

Der Wahlbrief ist an die auf dem Wahlbriefumschlag angegebene Adresse so rechtzeitig zu

übersenden, dass dieser spätestens am 27. Oktober 2019 bis 18 Uhr, bei der auf dem Wahl-
brief angegebenen Wa h lbehörde, d er Verbandsgemeindeverwaltung Kirchheimbolanden ein-
geht. Der Wahlbrief ist auch rechtzeitig eingegangenen, wenn er am 27. Oktober 2019 bis 18

Uhrsbeim Briefwahlvorstand abgegeben wird. Der Wahlbrief muss von der Wählerin oder dem
Wähler nicht freigemacht werden.

.v.
Der Briefwahlvorstand tritt zur Feststellung des Briefwahlergebnisses am 27. Oktober 2019
um...4Uhr in ...szusammen. Die Tätigkeit des Briefwahlvorstandes ist öffentlich. Jedermann
hat ungehinderten Zutritt zum Sitzungsraum des Briefwahlvor5tandes.

I oatum de, Sitrung
2 €rfolgl die wahl im weSe der EriefMht, bestimmt derwahlausschuss den Zeitpunkt. bis Enn die wahlbriefe bel derVerbändsSemein-
deverwahungKirchheimbolanden spätestens eingegengen sein mü$en.
! E.folEr die wahl ih wege der Itjefwahl, besrimmt der wahläusschuss den Zeitpunk! bis Eon die Wahlbriefe bei derVerbandigemein-
deverweltung Ki.chheimbolanden spätestens eingegangen sein mü$en.

' Uhneit
! Anschrift und teoaue Onsn8abe /Rau6b€reiahnung

Seite 12 vori 42

Kirch heim bo la n den,

(Dr. Muchow)

Wahlleiter

s
CA
@
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Anlage 3 (zu 5 7 Abs. zsatz2,5 9 Abs. 5 Satz 2)

Wahl des Beirates für Migration und lntegration der Stadt Kirchheimbolanden

Bekanntmachung der zugelassenen Wahlvorschläge zur Wahl des

'Beirates für Migration und lntegration der Stadt Kirchheimbolanden am 27.1O.2019

t.

Zur Wahl zum Beirat für Migration und lntegration sind ... 6 Personen vorgeschlagen. Wahl-

berechtigt davon sind ...7 Personen.

ll.E

Für die Wahl zum Beirat für Migration und lntegration der Stadt Kirchheimbolanden zugelas-

sen sinde:

1. ....

2.....

usw,

ll. ro

Zur Wahl des Beirates für. Migration und lntegration der Stadt Kirchheimbolanden sind nicht
mehr Personen zugelassen, als Mitglieder des Beirates zu wählen sind. Somit darf die Wahl

des Beirates für Migration und lntegration der Stadt Kirchheimbolanden gemäß I 56 Abs. 3

Satz 1 Gemeindeordnung nicht stattfinden

lll. rl

Zur Wahl des Beirates für Migration und lntegration der Stadt Kirchheimbolanden. sind so-

mit mehr Personen zugelassen, als Mitglieder des Beirates zu wählen sind. Somit findet die

Wahl des Beirates für Migration und lntegration der Stadt Kirchheimbolanden am 27. Okto-
ber 2019 statt.

lv.u

Artikel 3 Abs. 2 des Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland lautet:

,,Männer u.nd Frauen sind gleichberechtigt. Der Staat fördert die tatsächliche Durch-
setzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern und wirkt auf die Beseiti-
gung bestehender Nachteile hin."

6 anzähl
tAnrahl

' wenn mehr Bewerber/innen zug'elassen als !u wählen llnd
ezugelassenewahlvorsdrläge in alph.beiisdrer Reihenfolge unterAngabeieweilr des Namaß, dei vo.nahans und derAnichrift d* 8+
wc.ber, in den Fälleodes 5 9Abi.3 Satz 1 der $uun8unter Hinzotilgungder Eezeidrnun8,Ein!.lbcwsber', in dan FSllen d6 $ 9 Aba.3
S:t! 2der Selzunglnter Hin2ufüBungdes Namensdervocdrlagenden Organi*tion.
roWenn nidrt mehr Bewe.berlonen rugelassen als zu wählen sind
rr Wenn mehr Bewetbe/lnnen zutelaisen alszu wählen slnd
rr Weno mehr Bew..berrnnen zugelassen als zu wählen sind

Am 27. August 2019 gehörten dem Beirat für Migration und lntegration ... Frauenrs und

... Männerr4 an.

Kirch heimbo la n d e n,

(Dr. Muchow)

Wahlleiter

Seite 15
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Anlage 4 (zu $ 9 lbs. 3 Satz 1)

Wahlvorschlag
für die Wahl des Beirates für Migration und lntegration der Stadt Kirchheimbolanden
am 27. Oktober 2019
Für die Wahl des Beirates für Migration und lntegration der Stadt Kirchheimbolanden
am 27. Oktober 2019 schlage,/n ich/wir vor:
Vorschlagendert:

Vorgeschlagene Person:

Beigefügt sind:

1. Die Zustimmungserklärung des Vorgeschlagenen und ggf. seiner Erziehungsberechtigten
Der Antrag auf Bescheinigung des Wahlrechts des Vorgeschlagenen

lch versichere, dem Vorgeschlagenen die Datenschutzinformati;nen zur Zustimmungserklä-
rung zur Wahl des Beirates für Migration und lntegration gegeben zu haben.

DatumOrt

Persönliche, handschriftliche Unterschrift des Vorschlagenden

Anlaeen

I lm falle eines wahlvorschlages durch eine Organisation rind deren gen.ue gezeichnung, Ansdtrift lnd Eaaeichbarkeitsdalen anzugeben
5owie die persönlich€n Angaben des/derVertretungrberechtigten der Organi5ation.
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Anlage 5 (zr"r $ 9 Abs. 3 Satz 3)

Vor- und Familienname:

Tag der Geburt:

Staatsangehörigkeit:

Beruf:

Straße, Hausnummer:

Wohnort:

Erklärung

lch erkläre, dass ich nicht für dieselbe Wahl in einem anderen Wahlvorschlag aufgestellt bin
lch stimme meiner Benennung als Bewerberin/Bewerber ini Wahlvorschlag des/de11

für die Wahl zum Beirat für Migration und lntegration am 27.LO.20!9 zu.

Erklärung des/der Erziehungsberechtigten im Falle der Bewerbung

einer^ Minderjährigen Bewerber/ini

lch/Wir erkläre/n, dass ich/wir der Benennung unserer/meiner Tochter / unseres/meines
Sohnes als Bewerberin/Eewerber im obigen Wahlvorschlag zustimmen:

für die Wahl zum Beirat für und I ntegration am 27 :!0.2013 zu.

, den

.F
\l
Cf

Seite 17

Vor- und Familienname des

Vorschlagenden:

Tag der Geburt:

Staatsangehö rigkeit:

Beruf:

Straße, Hausnummer:

Wohnort

Voi'- und Familienname der
vorgeschlagenen Person:

Tag der Geburt:

Staatsangehörigkeit:

Beruf:

Straße, Hausnummer:

wohnort

lch/Wir bestätige/n die Richtigkeit obigen Angaben zu meiner/unserer Person. Die

obigen Angabdn zur Person des/der gewerber/in können so in der Bekanntmachung der
Wahlvorschläge und bei der HerstellLng des Stimmzettels verwendet werden. Die Daten-
schutzinformationen zu dieser Zustimmungserklärung habe/n ichltwir zur Kenntnis ge-

nommen. Den dort erläuterten Verwendungen persönlicher Angaben wird ausdrücklich
zugestimmt.

I Name/BezelchnunS, Sita oder Wohnon desVoßchlaganden eintr.gen.
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jeweils eigenhändige und persönliche Unterschrift/en

des/der

Bewerber/in

ggf. des/der

Erziehungsberechtigten

Seite 19

Anlage 5a (zu 5 9 Abs. 3 Satz 3)

Datenschutzinformationen zur Zustimmungserklärung einer Bewerberin oder eines Bewer-

bers zur Wahl des Beirates für Migration und lntegration der Stadt Kirchheimbolanden

Für die mit lhrer Zustimmungserklärung angegebenen personenbezogenen Daten gilt:

1. Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten dient dazu, lhre Zustimmung zur Be-

nennung als Bewerberin oder Bewerber nach 5 9 Abs. 3 Satz 3 der Satzung der Ge.

meinde ... über den Beirat für Migration und lntegration vom ... (nachfolgend: Satzung)

nachzuweisen. Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten erfolgt auf der Grund-

lagevonArtikel5Abs.lSatzlBuchst.cundArtikel9Abs.2Buchst.gDatenschutz-
Grundverordnung (DSGVO) in Verbindung mit den 59 9 und 13 der Satzung. lhre perso-

nenbezogenen Daten werden auch für die öffentliche Bekanntmachung der vom Wahl-

ausschuss zur Wahl des Beirates für Migration und lntegration zugelassenen Wahlvor-

schläge nach 5 9 Abs. 5 der Satzung und für die Erstellung der Stimmzettel nach 5 11

Abs. 2 der Satzung verarbeitet. Für den Fall, dass Sie iewählt werden und die Wahl an-

nehmen, werden lhre personenbezogenen Daten ferner für die vom Wahlleiter der

Wahl des Beirates für Migration und lntegration veröffentlichte Bekanntmachung des

Ergebnisses der Wahl nach 95 12 Abs. 5 und 13 derSatzung i.V.m 5 47 KWG in Verbin-

dung mit 5 65 KWO verarbeitet.

2. Sie sind nicht verpflichtet, lhre personenbezogenen Daten bereit2ustellen. Die Zustim-

mungserklärung ist jedoch nur mit diesen Angaben gültig.

3. Verantwortlich für die Verarbeitung der mit lhrer Zustimmungserklärung angegebenen
' personenbezogenen Daten ist der den Wahlvorschlag einreichende Wahlberechtigte o-

der die den Wahlvorschlag einreichende Organisation

;:; ;,;;.,:;;;;; ;;;;;;;;;;;;,; ;;., wah ei,er s, der

Wahlleiter für die Verarbeitung der personenbezogenen Daten verantwortlich.

!. Empfänger der personenbezogenen Daten ist der Wahlausschuss für die Wahl des Beira-

tes für Migration und lntegration der Gemeinde .,.1. lm Falle von Wahleinsprüchen kön-

. nen auch die Aufsichtsbehörde (Kreisverwaltung), zuständige Gerichte und Strafverfol-
gungsbehörden Empfänger der personenbezogenen Daten sein. Die personenbezoge-

nen Daten in den vom Wahlausschuss zugelassenen Wahlvorschlägen werden öffentlich
bekannt gemacht (5 S eUs. 5 der Satzung).

5. Die Frist für die Speicherung lhrer personenbezogenen Daten bestimmt sich nach 5 13

der Satzung i.V.m I 91 Abs. 1 KWO. Zustimmungserklärungen sind Wahlunterlagen, die
sechs Monate nach der Wahl vernichtet werden können. lst Einspruch gegen die Gültig-
keit der Wahl erhoben worden, so sind die Wahlunterlagen bis zum Abschluss des Wahl-
prüfungsverfahrens zu verwahren.

-F
N
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6. NachArtikel 15DSGVOkönnenSievondemVerantwortlichenüberdieVerarbeitunglh-
rer personenbezogenen Daten Auskunft verlangen.

7. NachArtikel16DSGVOkönnenSievondemVerantwortlichendieBerichtigunglhrer
personenbezogenen Daten verlangen. Nach Ablauf der Frist für die Einreichung der

Wahlvorschläge bis zum Ablauf des Wahltages können Sie die Berichtigung lhrer perso-

nenbezogenen Daten nur unter den Voraussetzungen der 5 13 der Satzung i,V.m 55 23

und 23 a KWG verlangen. Durch die Berichtigung wird lhre Zustimmung zur Benennung

als Bewerberin oder Bewerber nicht zurückgenommen.

8. Nach Artikel 17 DSGVO können Siä von den Verantwortlichen die unverzügliche Lö-

schung lhrer personenbezogenen Daten verlangen. Dieses Recht auf Löschung lhrer per-

sonenbezogenen Daten ist unter den Voraussetzungen des Artikels 17 Abs. 3 DSGVO

ausgeschlossen. Sofern lhre personenbezogenen Daten für die Zwecke, für die sie verar-
beitet wurden, nicht mehr notwendig sind, können Sie ferner die Löschung nur unter
der Voraussetzung verlangen, dass die Speicherfrist gemäß 5 13 der Satzung i.V.m 5 91

Abs. 1 KWO abgelaufen ist. Durch die Löschung wird lhre Zustimmung zur Benennung

als Bewerberin oder Bewerber nicht zurückgenommen.

9. Nach Artikel 18 DSGVO können Sie von dem Verantwortlichen statt der Löschung die

Einschränkung der Verarbeitung verlangen. Nach Ablauf der Frist für die Einreichung der
Wahlvorschläge bis zum r\blauf des Wahltages können Sie die Einschränkung der Verar-

beitung lhrer personenbezogenen Daten nur unter den Voraussetzungen der 5 13 der

Satzung i.V.m 95 23 und 23 a KWG verlangen. Durch einen Antrag auf Einschränkung der

VerarbeitunB wird lhre Zustimmung zur Benennung als Bewerberin oder Bewerber nicht

zurückgenommen.

10. Beschwerden können Sie an den Landesbeauftragen für den Datenschutz und die lnfbr-
mationsfreiheit Rheinland-Pfalz (Postanschrift: Der Landesbeauftragte für den Daten-.

schutz und die lnformationsfreiheit Rheinland-Pfalz, Hintere Bleiche 34, 55116 Mainz; E-

Mail: poststelle@datenschutz.rlp.de) und gegebenenfalls an den Datenschutzbeauftrag-

ten des jeweils für die Datenverarbeitung Verantwortlichen richten.

Seite 21

Anlage 5b (zu 5 9 Abs. 3 Satz 3)

Verbandsgemeindever-

waltung Kirchheimbo-

landen

Bescheinigung der Wählbarkeit

Frau/Herr

Tag der Geburt:

Straße, Nr.:

Wohnort:

ist nach 5 56 Abs. 2 Satz 3 und 4 der Gemeindeordnung zum Beirat für Migration und ln

tegration derStadt Kirchheimbolanden wählbar.

Verbandsgemeindeverwaltung

l.A.t

(Dienstsiegel)

lch bin damit einverstanden, dass für mich eine Bescheinigung der Wählbarkeit eingeholt

wird.

DatumOrt

Persönliche, handschriftliche Unterschrift der/s Bewerber/in

.F
\l
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lch/wir stimmen dem Einverständnis unsers Sohnes/unserer Tochter zu! 2

Persönliche, handschriftliche Unterschrift der/s Erziehungsberechtigten
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Anlage 6 (zu 5 10Abs.3 Satz 2)

Wahl des Beirates für Migration und lntegration der Stadt Kirchheimbolanden

Bekanntmachung über die Einsichtnahme in das Wählerverzeichnis zur Wahl des Beirates

für Migration und lntegration der Stadt Kirchheimbolanden

Das Wählerverzeichnis für die Wahl des Beirates für Migration und lntegration der Stadt Kirch-

heimbolanden liegt aus in der Zeit vom 7, Oktober bis 11. Oktober 2019 in der Verbandsge-

meindeverwaltung Kirchheimbolanden, Neue Allee2,67292 Kirchheimbolanden. Jedermann

kann Einsicht nehmen während der allgemeinen öffnungszeiten, diese sind: montags bis frei
tags von 08:00 bis 12:OO Uhr, montags und dienstags von 14:00 bis 16:00 Uhr, und donnerstags

von 14:00 bis 18:00 Uhr.

Alle Wahlberechtigten können die Richtigkeit und Vollständigkeit der zu ihrer Person im Wäh-

lerverzeichnis eingetragenen Daten überprüfen.

Nachfoleenden Absatz einfüeen im Falle der Durchführung der Wahl inssesamt im

Wese der Briefwahl

Die Wahl wird insgesamt im Wege der Briefwahl durchgeführt. Die Wahlberechtigten

erhalten in der Zeit vom 23. September bis 17. Oktober 2019 ihren Wahlschein und

Briefwahlunterlagen von Amts wegen. Eines besonderen Antrages bedarf es nicht.

Wer im Wählerverzeichnis eingetragen ist, erhält spätestens am 6. Oktober 2019 seine Wahl-

benachrichtigung. Wer keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, aber glaubt, wahlberechtigt

zu sein, muss spätestens bis Freitag, den 11. Oktober 2019, Einwendungen erheben.

Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis.eingetragen sind, erhalten auf Antrag einen

Wahlschein mit Briefwahlunterlagen. Mit der Wahlbenachrichtigung erhalten im Wählerver-

zeichnis eingetragene Wahlberechtigte ein entsprechendes Antragsformular - Rückseite der

Wahlbenachrichtigung -, Der Wahlschein kann aber auch mündlich (nicht jedoch telefonisch),

schriftlich oder elektronisch beantragt werden. ln diesem Fall müssen Familienname, Vor-

name, Geburtsdatum und Wohnanschrift (Straße, Hausnummer, Postleitzahl, Ort) angegeben

werden; die Wählerverzeichnisnummer und die Stimmbezirksnummer, die auf der Wahlbe-
,nachrichtigung eingetragen sind, sollen angegeben werden. Falls die Zusendung des Wahl-

scheins und der Briefwahlunterlagen an eine von der Hauptwohnung abweichende Adresse

gewünscht wird, muss auch diese Adresse angegeben werden.

Wer den Antrag für eine andere Person stellt, muss die Berechtigung hierzu durch schriftliche

Vollmacht nachweisen. Wahlschein und Briefwahlunterlagen werden den Wahlberechtigten

an die Wohnanschrift übersandt oder amtlich überbracht, soweit sich aus dem Antrag keine

andere Anschrift oder die Abholung der Unterlagen ergibt, An einen anderen als den Wahlbe-

rechtigten persönlich dürfen Wahlscheine und Briefwahlunterlagen nur ausgehändigt wer-

den, wenn die Berechtigung zur Empfangnahme durch Vorlage einer schriftlichen Vollmacht

nachgewiesen wird.

Von der Vollmacht kann nur Gebrauch gemacht werden, wenn die bevollmächtigte Person

nicht mehr als vier Wahlberechtigte vertritt; dies hat sie der Verbandsgemeindeverwaltung

Kirchheimbolanden, neue Allee 2, 67292 Kirchheimbo la nden, vor der E m pfangnah me der Un-

terlagen schriftlich zu versichern. Die bevollmächtigte Person muss das 16. Lebensjahrvollen-

det haben und sich auf Verlangen ausweisen.
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Für die elektronische Beantiagung steht ein entsprechend vorbereitetes Antragsformula,r im
lnternet unter www.kirchheimbolanden.de zur Verfügung. Der Antrag kann auch per E-Mail
an folgende E-Mail-Adresse gerichtet werden: briefwahl@kirchheimbolanden,de

Mit den Briefwahlunterlagen erhalten die Wahlberechtigten ein Merkblatt für die Briefwahl.

An der wahl teilnehmen kann, wer in das wählerverzeichnis eingetragen ist oder einen auf
ihn ausgestellten Wahlschein vorlegt. Der Wähler hat im Zweifel seine ldentität nachzuweisen.

Kirchheimbolanden,

(Dr. Muchow)

Wahlleiter
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Anlage 7 (zu 5 10 Abs. 3 Satz 3)

Antrag auf Eintragung in das Wählerverzeichnis
für die Wahl des Beirates füriMigration und lntegration arn 27. Oktober ZO19

s
\l
.F

Bitte den Antrag vollständie ausfüllen!

Der Antrag muss bis spätestens am 25. Oktober
2019. 18.00 Uhr. bei der zuständigen Verbands-
gemeindeverwaltung Kirchheimbolanden ein-
gegangen sein.

Verba ndsgemeindeverwaltung

Kirchheim bo lan d e n

Neue Allee 2

67292 Kirchheimbolanden

Hiermit beantrage ich die Eintragung in das amtliche Wählerveneichnis für die Wahl des Beira-
tes für Migration und lntegration am27. Oktober 2019 als

nicht meldepflichtige/r wah lberechtigte/r ausländische/r S;taatsangdhörige/r

staatenlose/r Einwohner/in

Einwohner/in, die/der die deütsche Staatsangehörigkeit erworben hat als Spätaussied-
ler/in oder deren Familienan!ehörige/r nach 5 7 des Staatliangehörigkeitsgesetzes,

Einwohner/in, dielder die

rung,
e Staatsangehörigkeit erworben hat durch Einbürge-

Einwohner/in, die/der die deutsche Staatsangehörigkeit erworben hat nach 5 4 Abs.3
des Staatsangehörigkeitsgesetzes

Einwohner/in, die/der die deutsche Staatsangehörigkeit erworben hat nach I 4 Abs. 1
in Verbindung mit Abs. 4 des Staatsangehörigkeitsgesetzes
oder Spätaussiedler oder desien Familienangehöriger nach

und ein Elternteil Ausländer

5 7 des Staatsangehörigkeitsgesetzes ist.

Persönliche Angaben:

U

LJ

U

U

U
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Familienname - ggf. auch Geburtsname - Vornamen

Meine derzeitige Hauptwohnung in der Bundesrepublik Deutschland, die ich auch am

Wahltag innehaben werde, befindet sich in (Straße, Hausnummer, Postleitzahl, Ort):

Am Wahltag werde ich seit mindestens drei Monaten in der Gemeinde ununterbrochen

meineHauptwohnunginnegehabthaben. nja Inein

Geburtsort

von (ausstellende Be-

hörde)

lch besitze die folgende Staatsangehörigkeit:

Die Richtigkeit meiner Angaben wird bestätigt.

Ort, Datum

rin/des Antragstellers

Unterschrift der Antratstelle-

Ausweis-Nummer

ausgestellt am

Ja hr

lI
Monat

lch bin im Besitz eines

n gültieen ldentitätsauswei-

ses

I Reisepasses

Tag

I

Tag der Geburt

(1)

(2)

(3)

(4)

(s)

Seite 25

Wird von der zuständigen ausgefüllt

(1) AntragseingangIverspätet n rechtzeiti8

Seite 27

.F,
\3
(tl

Weitere wahlrechtliche Voraussetzungen [-J nein

Mindestens dreimonatige ununterbrochene lnnehabung ei-

ner Hauptwohnung im Wahlgebiet

Uit

Wahlausschlussgrund gemäß 5 2 KWG l_l vorhanden l_l nicht

vorha nde n

Vermerk über die Eintragung in das Wählerverzeichnis / Zuweisung des Antrages

Status als nicht meldepflichtige(r) ausländische(r) Staatsangehörige(r), als Spätaussiedler

oder deren Familienangehörige die nach 5 7 Staatsangehörigkeitsgesetz oder durch Ein-

bürgerung die deutsche Staatsangehörigkeit erworben haben, sowie als Staatenloser

nachgewiesen f] nein n ;t
16. Lebensjahr am Wahltag vollendet [_l nein Ll ja

(s)

(6)

(2)

(3)

(4)
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Anlage 8 (zu 5 10 Abs. 3 Sätz 4)

BekanntmachunE

des Wahlleiters zur Eintragung der von der Meldepflicht befreiten wahlberechtigten auslän-
dischen Einwohnerinnen und Einwohner und der deutschen Einwohnerinnen und Einwoh-
ner mit Migrationshintergrund in das Wählerverzeichnis

t.

Am Sonntag, dem 27 . Oktober 2019, findet die Wa hl des Beirats für Migration u nd lntegration
der Stadt Kirchheimbolanden statt.

lt.

Wahlberechtigte ausländische Einwohnerinnen und Einwohner, die von der Meldepflicht
befreit und deshalb in der Gemeinde nicht gemeldet sind und daher auch nicht von Amts
wegen in das Wählerverzeichnis eingetragen werden können, können ihre Eintragung in
das Wählerverzeichnis bei der Verbandsgemeindeverwaltung Kirchheimbolanden, Neue
Allee 2, 67292 Kirchheimbolanden, beantragen.

Aus dem Melderegister ist nicht ersichtlich, wie die deutsche Staatsangehörigkeit erwor-
ben wurde, Daher können wahlberechtigte deutsche Staatsangehörige, die die deutsche
Staatsbürgerschaft erworben haben

a) als Spätaussiedler oder deren Familienangehörige nach g 7 des Staatsangehörigkeits-
gesetzes,

b) durch Einbürgerung,

c) nach 5 4 Abs. 3 des Staatsangehörigkeitsgesetzes oder

d) nach 5 4 Abs. 1 in Verbindung mit Abs.4 des Staatsangehörigkeitsgesetzes und ein
Elternteil Ausländer oder Spätaussiedler oder dessen Familienangehöriger nach 5 7

des Staatsangehörigkeitsgesetzes ist,

(Wahlberechtigte mit Migrationshintergrund), nicht von Amts wegen in das Wählerver-
zeichnis eingetragen werden; sie können ebenfalls ihre Eintragung in das Wählerverzeich-
nis bei der Verbandsgemeindeverwaltung Kirchheimbolanden beantragen.

ilt.

Die nicht meldepflichtigen ausländischen Einwohnerinnen und Einwohner und die deutschen
Wahlberechtigen mit Migrationshintergrund können ihre Eintragung in das Wählerverzeichnis

bis zum Freitag, dem 25. Oktober 2019, 18 Uhr,

bei der Verbandsgemeindeverwaltung Kirchheimbolanden beantragen. Antragsvordrucke
können Sie bei der Verbandsgemeindeverwaltung Kirchheimbolanden erhalten.

lv.

lch weise darauf hin, dass die Wahl nicht stattfindet, wenn keine Wahlvorschläge eingereicht
oder zugelassen werden oder die Zahl der zugelassenen Bewerberinnen und Bewerber insge-
samt nicht die Zahl der zu wählenden Mitglieder des Beirates übersteigt. Ob die Wahlstattiin-
den kann oder nicht, wird spätestens bis 15. Oktober 2019 bekanntgegeben.

Kirch heimbola nden,

(Dr. Muchow)

Wahlleiter

2.

.F
N
o\
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Anlage 9 (zu 5 10 Abs. 4 Satz 1)

Verlorene Wahlscheine werden nicht ersetztl

Seite 31

(Straße, Hausnummer, Postleitzahl, Wohnort)

Erläuterungen I und fl:

IVersicherung an Eides statt zur Briefwahl

Wervor der Wahlvorsteherin oder dem Wahlvorsteher eine Versicherung an Eides statt falsch

abgibt, kann nach den 55 155 und 163 des Strafgesetzbuches mit Freiheitsstrafe bis zu drei

iahren oder mit Geldstrafe bestraft werden.

p nilfrp"^on

wähterinnen und wähler, die des Lesens unkundig oder durch körperliche BeeinträchtigunE

nicht in der Lage sind, den Stimmzettel selbst zu kennzeichnen, können sich der Hilfe einer

Person ihres Vertrauens bedienen(Hilfsperson). Diese hat den Stimmzettel gemäß dem er-

klärten Willen der Wählerin oder des Wählers zu kennzeichnen und dies an Eides statt zu

versichern,

Zur Beachtungl

Den mit Ort, Datum und Unterschrift versehenen \üahlschein nicht in den Stimmzettelum-

schlag, sondern zusammen mit dem Stimmzettelumschlag in den Umschlag mit dem Aufdruck

,,Wahlbrief" stecken!

Gemeinde -Stadt-Verbandsgemeinde - Land-

kreis I für die Wahl des Beirats für lntegration

Herr/Frau

und lntegration

am 27. Oktober 2019

Stimmbezirk

Wählerverzeichnis Nr

wohnhaft in (Straße, Hausnummer, Postleitzahl,

Ort) 'l

geboren am ...........,...............

ist wahlberechtigt und kann brieflich wählen.

i.A.3

Ort, Da (Dienstsiegel)

tum

Wenn 5ie brieflich wählen, füllen Sie bitte die nachfolgende Erklärung vollständig aus und

unterschreiben Sie diese !

Versicherung an Eides statt zur Briefwahl [|
lch versichere der Wahlleiterin oder dem Wahlleiter gegenüber an Eides statt, dass ich per-

sönlich -[ als Hilfsperson gemäß dem erklärten Willen der Wählerin / des Wählers 1- den

beigefügten Stimmzettel gekehnzeichnet habe.

Ort, Datum

Bitte eigenhändig mit Vornamen und Familiennamen unterschreiben!

Wahlschein Nr.:

Unterschrift der Wählerin o-

der des Wählers

Unterschrift der Vertrau-

enSperson

lm Falle der Stimmabgabe durch eine Hilfsperson hat diese ihre Personalangaben in Druck-

schrift anzugeben:

(Vor- und Familienname)

I Nicht 2utretfends streichen.
, Nuräusfüllen,wennVersandanschritt !ndwohnunSsanschtiftdichtübereinstimmen.
! Bei En.itlngdei Wahlscheiniih aütomatisien€n Verfah.en kann anstelle dereigenhändiß.n Unleßchiift dat Namederbcauftragtcn

Person ausgedruckt werden.

-s
\]
\1
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Anlage 10 (zu 5 10 Abs. 4 Satz 1)

Merkhlatt für die Briefwahl für die Wahl des

Beirates für Migration ünd tntegration am 27. Oktober 2019

Sehr geehrte Wählerin, sehr geehrter Wähler,
anliegend erhalten Sie lhre Briefwahlunterlagen für die Wahl des Beirates für Migration und
lntegration am 27. Oktober 2019, und zwar

1. den Wahlschein,

2. den Stimmzettel,

3. den amtlichen blauenStirnmzettelumschlag,

4. den roten Wahlbriefumschlag.

Wichtiee Hinweise:

1. Die Stimmabgabe bei der Briefwahl ist nur gültig, wenn in der unteren Hälfte des Wahl-
scheins die,,Versicherung an Eides statt zur Briefwahl" mit der Unterschrift versehen ist.

2. Den Wahlschein nicht in den blauen Stimmzettelumschlag legen, sondern mit diesem in

den roten Wahlbriefumschlag stecken. Sonst ist die Stimmabgabe ungültig.

3. Wählerinnen und Wähler, die des Lesens unkundig oder wegen körperlicher Beeinträch-

tigung nicht in der Lage sind, den Stimmzettel zu kennzeichnen, können sich dabei der
Hilfe einer anderen Person (Hilfsperson) bedienen. Diese hat den Stimmzettel gemäß dem

erklärten Willen der Wählerin oder des Wählers zu kennzeichnen. Wird der Stimmzettel
nicht von der Wählerin oder dem Wähler, sondern durch eine Hilfsperson gekennzeich-

net, so muss diese auf denr Wahlschein an Eides statt versichern, dass sie den Stimmzettel
gemäß dem erklärten Willen des Wählers gekennzeichnet hat. Die Hilfeleistung hat sich

auf die Erfüllung der Wünsche der Wählerin oder des Wählers zu beschränken. Die Hilfs-
person muss das 16. Lebensjahr vollendet haben und ist zur Geheimhaltung der Kerint-
nisse verpflichtet, die sie durch die Hilfeleistung erlangt hat. Den Wahlbrief rechtzeitig
versenden ! Wahlbriefe, die am Wahltag nach 18 Uhrr bei der Verbandsgemeindeverwal-
tung eingehen, werden nicht mehr berücksichtigt.

4. lnnerhalb der Bundesrepublik Deutschland sollte der Wahlbrief spätestens drei Werktage
vor der Wahl, (Donnerstag, den 24. Oktober 2019) bei entfernt liegenden Orten noch frü-
her bei der Deutschen Post AG eingeliefert werden. Der W-ahlbrief ist nicht freizumachen.
Wird eine besondere Beförderungsform gewünscht, so muss das dafür fällige zusätzliche
Leistungsentgelt auf dem Wahlbrief entrichtet werden. Bei Beförderung durch ein ande-
res Postunternehmen ist das dafür fälli8e Leistungsentgelt in voller Höhe zu entrichten;
anderenfalls kann eine ordnungsgemäße Beförderung nicht gewährleistet werden.

Außerhalb der Bundesrepublik Deutschland den Wahlbrief möglichst bald einliefern so-
wie Luftpostbr:förderung verlangen. Der Wahlbrief ist als Briefsendung des internatioha-
len Postdienstes grundsätzlich vollständig freizumachen. Deshalb muss für den Wahlbrief
das im Einlieferungsland geltende Entgelt bezahlt werden. Auf dem Wahlbrief unterhalb

Seite 33

der Anschrift das Bestimmungsland ,,ALLEMAGNE" oder ,,C;ERMANY" angeben. Falls

Wahlberechtigte Bedenken haben, den Wahlbrief wegen seiner Kennzeichnung und der
Farbe durch ein Postunternehmen im Ausland befördern zu larssen, ist es ihnen überlas-
sen, den Wahlbrief in einen neutralen Briefumschlag zu stecken und zu übersenden.

5. Der Wahlbrief kann auch am Wahhag bis spätestens 18 Uhr, b,ei der auf dem Wahlbrief-
umschlag angegebenen Gemeinde-/Verbandsgemeinde-/Stadtverwaltung oder bei dem
für den Wahlbrief zuständigen Wahlvorstand abgegeben werden3.

lm ,,Wegweiser für die Briefwahl" auf der Rückseite sind die wichtigen Hinweise mit Bildern
da rgestellt.

'z 
Die Uhneit.ng.be muss mit dem voh Wahlausschuss festgelegten Ende d€r Wählzeit übereinstimnren.

3 €ntfälll, wenn dle W.hl insgesamt im Wege der ErietMhl stattfinder.

s
N
@t Die UhReilangabe muss ßit dem vom Wahlauaschuss festgelegten €nde der Wahkeit übereinstimmen.
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1

W
2

3

4

5

iotswrhlblclffichb8

Wegweiser für die Briefwahl

Stimmzettel kennzeichnen und nach innen falten,

ein zweites Mal, falls erforderlich, mehrmals fal-
ten.

Stimmzettel in den blauen Stimmzettelumschlag

stecken und zukleben.

Abschnitt 
"Versicherung 

an Eides statt zur Brief-

wahl" mit Datum und Unterschrift versehen.

Blauen Stimmzettelumschlag zusammen mit dem
Wahlschein in den roten Wahlbriefumschlag ste-
cken.

Roten Wahlbriefumschlag zukleben und bei der
Kreis-/Gemeinde-/Stadtverwaltungr abgeben oder

rechtzeitig übersenden.

öer Wahlbrief kann auch am Wahltag in der Zeit

von 8 bis 18 Uhr, bei im angegebenen Wahlraum
absepeben werden.

1

SeitE 34 Seite 35

Anlage x1 (zu 5 10 Abs. 5 satz 1)

Wahlbenachrichtigung (Vorderseite)

VerbandsgemeindeverwaltunB Kirchheimbolanden

Frau/Herrr

Wa hlbe n a ch richtigu ng

zur Wahl des Beirates für Migration und lntegration

äm Son.ntag, dem 27. Oktober 2019 von 8 bis 18 Uhr

Sehr geehrte Einwohnerin, sehr geehrter Einwohner,

Sie sind in das Wählerverzeichnis eingetragen und können im unten angegebenen Wahlraum

wählen. Sie sind zur Wahl des Beirates für Migration und lntegration wahlberechtigt. Bringen

Sie diese Benachrichtigung zur Wahl mit und halten Sie lhren Pass oder einen anderen lden-

titätsnachweis bereit.

Vonussetzung für die Erteilung eines Wahlscheins mit Briefwahlunterlagen ist ein Antrag.
'Diesen 

Antrag können Sie mit rückseitigem Muster stellen und bei der Verbandsgemeinde-

verwaltung Kirchheimbolanden abgeben oder im frankierten Umschlag absenden. Sie kön-

nen aber auch ohne Verwendung des rückseitigen Musters die Erteilung eines Wahlscheins

mündlich (nichtjedoch telefonisch), schriftlich oder elektronisch beantragen. ln diesem Fall

müssen Sie lhren Familiennamen, lhren Vornamen, lhr Geburtsdatum und lhre Wohnan-

schrift (Straße, Hausnummer, Postleitzahl, Ort) angeben; um die Angabe der unten abge-

druckten Nummer, mit der Sie im Wählerverzeichnis eingetragen sind, wird gebeten. Für die

elektronische Beantragung steht ein entsprechend vorbereitetes Antragsformular im lnter-

net unter www.kirchheimbolanden.de zur Verfügung. Der Antrag kann auch per E-Mail an

folgende E-Mail-Adresse gerichtet werden: briefwahl@kirchheimbolanden.de Anträge wer-

den nur bis zum Freitag vor dem Wahltag, 18 Uhr, entgegengenommen, bei nachgewiesener

plötzlicher Erkrankung auch noch bis zum Wahltag, 15 Uhr. Wahlschein und Briefwahlunter-

lagen werden lhnen übersandt oder amtlich überbracht. Sie können auch bei der Verbands-

gemeindeverwaltung Kirchheimbolanden abgeholt werden. Wer für eine andere Person

Wahlschein mit Briefwahlunterlagen beantraBt, muss eine schriftliche Vollmacht vorlegen.

Wahlraum:

Stim m bezirk-Nr.:

Wä hlerve rzeichnis- N r.:

Der Wahlraum ist barrierefrei/nicht barrierefrei2

I Zut.eflendei einfüBen
2 Zutreffende5 einf ügen

2

3

4

5

.s
{
\o: Nicht Zutreffendes streichen.

t Die An8aben müssen mit det von wahlaussrhuss bestimmten wahtzeit am wahltag übereinslimmcn,
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Wahlscheinantrag (Rückseite der Wahlbenachrichtigung)

(wahlscheinantrag bitte bei der Verbandsgemeindeverwaltung Kirchheimbolanden abgeben
oder bei Postversand im frankierten Umschlag absenden.)

An die Verbands6emeindeverwaltung Kirchheimbolanden! Wahlscheinantrag nur
ausfüllen, unter-
schreiben und absen-

den, wenn Sie nicht in
lhrem Wahlraum
wählen wollen.

Antrag auf Erteilung eines Wahlscheins für

Wer den Antrag für
eine andere Person

stellt, muss die Be-

rechtigung hierzu

durch Vorlage einer
schriftlichen Voll-
macht nachweisen. '

Familienname:

Vornamen:

Tag der Geburt:

Wohnung:

Seite 37

hat der Verbandsgemeindeverwaltung Kirchheimbolanden vor Empfangnahme der Unterta-
gen schriftlich zu versichern, dass sie nicht mehr als vier Wahlberechtigte vertritt. Sie muss
das 16. Lebensjahr vollendet haben uird sich auf Verlangen auswei:;en.

Ort, Datum Unterschrift der/des Wa hlberechtigten

(Straße, Hausnummer, Postleitzahl, Ort)

lch beantrage die Erteilung eines Wahlscheins für die Wahl des Beirates für Migration und
lntegration am 27. 0ktober 2019.

Der Wahlschein mit den Briefwahlunterlagen

E soll an meine obige Anschrift geschickt werden

E soll an mich an folgende Anschrift(en) geschickt werden

Vor- und Familienname, Straße, Hausnummer, postleitzahl, Ort, ggf. Staat

El wird abgeholt.

Vollmacht

lch bevollmächtige zur Entgegennahme des Wahlscheins und der Briefwahlunterlagen
Herrn/Frau

Familienname, Straße, Hausnummer, Postleitzahl, Ort

Datum Unterschrift der/des Wahlberechtigten

Mir ist bekannt, dass der Wahlschein mit den Briefwahlunterlagen durch die von mir be- |

nannte Person nur abgeholt werden darf, wenn eine schriftliche Vollmacht vorliegt (die Ein-
tragung der bevollmächtigten Person in diesen Antrag genügt) und von der bevollmächtigten
Person nicht mehr als vier wahlberechtigte vertreten werden. Die bevollmächtigte person

A
@
O

Erklärung der/des Bevollmächtigten (nicht von der/dem Wahlb'erechtigten auszufüllen)

Hiermit bestätige ich

Vor- und Familienname

den Erhalt des Wahlscheins und der Briefwahlunterlagen und versichere gegenüber der
Verbandsgemeindeverwaltung Kirchheimbolanden, dass ich nicht mehr als vier Wahlbe-
rechtigte bei der Empfangnahme des Wahlscheins und der Briefwahlunterlagen vertrete.

Datum Unterschrift der/des Bevollrnächtigten

Unt,3rlaBen abgesandt/aus-
gehändigt

Wahlschein Nr.:Für amtliche Zwecke Sperrvermerk i

,,W" im Wählerveneichnis eingetra-
gen

I Zutreffendes einfügen
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Anlage 12 (zu 5 11 Abs. 1 Satz 3)

Wahl des Beirates für Migration und lntegration der Stadt Kirchheimbolanden

Bekanntmachung über die Wahlzeit, den Wahlraum und Stimmabgabe für die Wahl des Bei-

rates für Migration und lntegration der Stadt Kirchheimbolanden

t.

Am Sonntag, dem 27. Oktober 2019, findet die Wahl zum Beirat für Migration und lntegration
statt. Die Wahlhandlung dauert von 8 bis 18 Uhrr

ll'

Wahlberechtigte können nur in dem Wahlraum wählen, in dessen Wählerverzeichnis sie ein-

getragen sind. ln der Wahlbenachrichtigung sind Stimmbezirk und Wahlraum angegeben. Zur

Wahl soll die Wahlbenachrichtigung mitgebracht und ein ldentitätsnachweis bereitgehalten
werden.

ilt.

Die Wahl zum Beirat für Migration und lntegration wird nach den Grundsätzen der Mehrheits-
wahl auf der Grundlage zugelassener Wahlvorschläge durchgeführt.

Es wird ein amtlicher Stimmzettel bereitgestellt, auf dem alle Bewerberinnen und Bewerber

aufgeführt sind.

Es wird unter Beachtung der nachstehenden Grundsätze gewählt:

1. Die Wählerinnen und Wähler haben so viele Stimmen, wie Mitglieder des Beirates für
Migration und lntegration zu wählen sind.

2. Die Wählerinnen und Wähler vergeben ihre Stimmen durch Ankreuzen oder eine andere

eindeutige Kennzeichnung der auf dem Stimmzettel aufgeführten Bewerberinnen und

Bewerber, die sie wählen wollen.

3. Die Wählerinnen und Wähler können auf dem Stimmzettel auch Bewerbernamen strei-

chen.

4. Die Stimmabgabe ist insgesamt ungültig, wenn mehr als ... Stimmen vergaben werden.

IV

Die Wählerinnen und Wähler falten in der Wahlkabine den Stimmzettel so, dass bei der
Stimmabgabe andere Personen nicht erkennen können, wie sie gewählt haben und legen den

Stimmzettel in die Wahlurne, sobald die Wahlvorsteherin oder der Wahlvorsteher dies gestat-

tet.

Wahlberechtigte, die nicht in ihrem Wahlraum wählen wollen, können noch bis Freitag, den

25. Oktober 2019, 18 Uhr, einen Wahlschein und Briefwahlunterlagen beantragen. lm Falle

einer nachweislichen plötzlichen Erkrankung, bei der ein Aufsuchen des Wahlraumes nicht o-

der nur unter nicht zumutbaren Schwierigkeiten möglich ist, kann der Antrag noch bis zum
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Wahltag 15 ghla gsstellt werden. Diese Antragsfrist gilt auch fü,r Wahlberechtigte, die ohne

ihr Verschulden weder im Wählerverzeichnis nachgetragen worden sind, noch einen Wahl-

schein von Amts wegen erhalten haben,

vt.

Der Wahlbrief kann an die auf dem Wahlbriefumschlag angegebene Stelle übersandt oder

dort bis spätestens 27. Oktober 2019, 18 Uhr abgegeben werden!,er kann auch am 27. okto-

ber 2019 in dem angegebenen Wahlraum bis spätestens 18 Uhra beim Wahlvorstand abgege-

ben werden.

vil.

An der Wahl teilnehmen kann, wer in das Wählerverzeichnis eingetragen ist. Die Wählerin

oder der Wähler hat im Zweifel seine ldentität nachzuweisen. Wer einen Wahlschein hat, kann

an der Wahl nur im Wege der Briefwahlteilnehmen.

vilt.

Wahlhandlung und Ermittlung des Wahlergebnisses sind öffentlich.

Kirch heim bolan den,

(Dr. Muchow)

Wahlleiter

I ZeitanSabe mit der Festlegung der Wahlzeit durch den Wahlalsschuss überprüten!!
t Oas Ende der Wehlzeil legt de. wahlausschuss fest. Diese Zeitan8ebe ist einzusetz€n

' Das Ende der wahhch lc81 dc. wähl.usschuss tert. Diese Zeitangabe isl einruset.n

s
@

| 0j€ wahlzeit legt der wählausschuss fert. Diese Zeilangaben gind einzusetzen
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Anlage 13 (zu 5 1:1. Abs. 2 Satz 1)
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Anlage 14 (zu 5 12 Abs. 5)

Wahl des Beirates für Migration und,lntegration der Stadt Kirchheimbolanden

Eekanntmachung des Wahlergebnisses zum
Beirat für Migretion und lntegratioh der stadt Kirchheimbolandenam 27. oktober 2019

Der Wahlausschuss für die Wahl des Beirates für Migration und lntegration hat in seiner Sit-
zung am ...rdas Ergebnis der Wahl zum Beirat für Migration und lntegration der Stadt Kirch-
heimbolanden wie folgt festgestellt:

.t.
Zur Wahl zum Beirat für Migration und lntegration der Stadt Kirchheimbolanden waren ...2

Personen wahlberechtig! davon haben ... 3 pe/sonen an der wahl tr:ilgenommen. Die wahl-
beteiligung betrug ...4 v.H.

: ll.

Die Stimmabgabe von ...5 Wählerinnen und Wählern war gültig, von ...6 Wählerinnen und
Wählern ungültig, das entspricht ...?v.H.

ilt.

ln den Beirat für Migration und lntegration der Stadt Kirchheimbolanden gewählt sind:

1. ....E mit ... eStimmen

2. ....,r0 mit... uStimmen

usw. !2

IV

Ersatzleute für den Beirat für Migration und lntegration des/der... 13 sind:

1, ,.,. 14 mit ... 15Stimmen

2. .... 15mit ,.. r7 Stimmen

usw. r8

Kirchheimbolan den,

r Detum
rAn2ahl
! Anzahl

'zahl
sAnzahl
6Anrahl

'zahlI Fahiliennamq Vomame, Wohnanschrif t
tAnz.hl
ro Familiennahe, vorname, Wohnanschrift
lr An2ahl
rr Dic leEte Zahl der lfd. Nr, ist di. Zähl derzu wählenden Mitglieder des gelntes
a G.bletkörpcßchaft und Name der Gebietskörpe6cheft
I' Fämilienname, Vdname, Wohnansdtrift
sAn!ähl
16 Famllienname,vdnäme,wohnansdrrift
1'Antrhl

Stimmzettel

für die Wahl zum Beirat für Migration und lntegratlon

der Stadt Kirchheimbolanden

am.27. Oktober 2019

s
o
l\)

o

o

o

o

o

o

o

o

o

Vorschlagende/r

Vorschlagende/r

Vorschlagende/r

Vorschlagende/r

Vorschlagende/r

Vorschlagende/r

Vorschlagende/r

Vorschlagende/r

Vorschlagende/r

A, A, Wohnanschrift

B, B, Wohnanschrift

C, C, Wohnanschrift

D, D. Wohnanschrift

E, E, Wohnanschrift

F, F Wohnanschrift

F, G, Wohnanschrift

G, A, Wohnanschrift

usw.!

I Alle rugelassenen Bewerberinnen lnd Bewerber auftühren (9 1lAb5.2 Satzhg)

Seite 40 von 42

rr Die leüte Zehl dtr lfd. Nr, ist die Zahldeainsßesamt &gelaslenen Bewe.berinnen und Bewerber

Seite 41 von 42



(Dr. Muchow)

Wahlleiter

Seite 42

s
m
(*,

Seite 42 von 42



48 4

öffentliche Bekanntmachung gemäß $ 46 Abs. 5 Satz 2 Energiewirtschaftsgesetz
der maßgeblichen Gründe für die Entscheidung der Stadt Kirchheimbolanden, einen
Gaskonzessionsvertrag mit der EWR AGn Worms abzuschließen

Die Stadt Kirchheimbolanden hat am 15. Mai 2019 einen ab dem 09.06.2019 beginnenden

Gaskonzessionsvertrag mit der EWR Aktiengesellschaft, Lutherring 5, 67547 Worms

(EWR) über eine Laufzeit von 20 Jahren abgeschlossen. Der Stadtrat hat in seiner

öffentlichen Sitzung am 27. März 2019 aufgrund der Bewertung des verbleibenden

Angebots entschieden, die Gaskonzession an die EWR AG zu vergeben. Der

Entscheidung der Stadt ist ein Konzessionsvergabeverfahren nach $ 46 EnWG unter

Beachtung der energiewirtschafts- und kartellrechtlichen Vorgaben vorausgegangen. Die

Verbandsgemeindeverwaltung hat für die Stadt das Verfahren zur Vergabe der

Gaskonzession mit Bekanntmachung im Bundesanzeiger vom 9. August 2017 eingeleitet.

Daraufhin haben vier Unternehmen ihr lnteresse am Abschluss eines

Gaskonzessionsvertrages mit der Stadt bekundet. Diesen Unternehmen teilte die

Gemeinde mit dem 1. Verfahrensbrief vom Mai 2018 die Verfahrensanforderungen -
insbesondere die Auswahlkriterien und deren Gewichtung - mit und forderte sie zur

Abgabe indikativer Angebote auf. Zwei Unternehmen haben hierauf kein indikatives

Angebot abgegeben. lnnerhalb der Angebotsfrist reichten beide Unternehmen indikative

Angebote bei der Stadt ein. Diese wurden geprüft. ln der Folge ist ein Bieter auf den

anderen fusioniert.

Daher hat die Stadt unter Prüfung der geänderten wie auch verbesserten

Eignungsvoraussetzungen lediglich dem verbleibenden Bieter mit einem 2.

Verfahrensbrief vom 18. Oktober 2018 zur Abgabe eines finalen, rechtsverbindlichen

Angebotes aufgefordert. Die inhaltliche Bewertung des finalen rechtsverbindlichen

Angebotes kam zu dem Ergebnis, dass das Angebot der EWR den Erwartungen an einen

modernen Konzessionsvertrag und den gesetzlichen Anforderungen des S 1 EnWG

entspricht. EWR sagt darüber hinaus in dem erstellten Netzbetriebskonzept eine Reihe

von Leistungen und Leistungshandlungen zu, die die bisherige Position der Stadt deutlich

verbessern. Vor diesem Hintergrund hat sich die Stadt zu Gunsten des Angebots der EWR

entschieden und damit die Voraussetzungen für eine möglichst sichere, preisgünstige,

verbraucherfreundliche, effiziente und umweltverträgliche Gasversorgung im Gebiet der

Stadt Kirchheimbolanden geschaffen.

Kirch imb n, den 28.06.2019

pfhäu

Erster Beigeordneter
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öffentliche Bekanntmachung gemäß $ 46 Abs. 5 Satz 2 Energiewirtschaftsgesetz
der maßgeblichen Gründe für die Entscheidung der Stadt Kirchheimbolanden, einen
Stromkonzessionsvertrag mit der EWR AG, Worms abzuschließen

Die Stadt Kirchheimbolanden hat am 15, Mai 2019 einen ab dem 09.06.2019 beginnenden

Stromkonzessionsvertrag mit der EWR Aktiengesellschaft, Lutherring 5, 67547 Worms

(EWR) über eine Laufzeit von 20 Jahren abgeschlossen. Der Stadtrat hat in seiner

öffentlichen Sitzung am 27. März 2019 aufgrund der Bewertung des verbleibenden

Angebots entschieden, die Stromkonzession an die EWR AG zu vergeben. Der

Entscheidung der Stadt ist ein Konzessionsvergabeverfahren nach $ 46 EnWG unter

Beachtung der energiewirtschafts- und kartellrechtlichen Vorgaben vorausgegangen. Die

Verbandsgemeindevenrualtung hat für die Stadt das Verfahren zut Vergabe der

Stromkonzession mit Bekanntmachung im Bundesanzeiger vom L August 2017

eingeleitet.

Daraufhin haben vier Unternehmen ihr lnteresse am Abschluss eines

Stromkonzessionsvertrages mit der Stadt bekundet. Diesen Unternehmen teilte die

Gemeinde mit dem 1. Verfahrensbrief vom Mai 2018 die Verfahrensanforderungen -
insbesondere die Auswahlkriterien und deren Gewichtung - mit und forderte sie zur

Abgabe indikativer Angebote auf. Zwei Unternehmen haben hierauf kein indikatives

Angebot abgegeben. lnnerhalb der Angebotsfrist reichten beide Unternehmen indikative

Angebote bei der Stadt ein. Diese wurden geprüft. ln der Folge ist ein Bieter auf den

anderen fusioniert.

Daher hat die Stadt unter Prüfung der geänderten wie auch verbesserten

Eignungsvoraussetzungen lediglich dem verbleibenden Bieter mit einem 2.

Verfahrensbrief vom 18. Oktober 2018 zur Abgabe eines finalen, rechtsverbindlichen

Angebotes aufgefordert. Die inhaltliche Bewertung des finalen rechtsverbindlichen

Angebotes kam zu dem Ergebnis, dass das Angebot der EWR den Erwartungen an einen

modernen Konzessionsvertrag und den gesetzlichen Anforderungen des $ 1 EnWG

entspricht. EWR sagt darüber hinaus in dem erstellten Netzbetriebskonzept eine Reihe

von Leistungen und Leistungshandlungen zu, die die bisherige Position der Stadt deutlich

verbessern. Vor diesem Hintergrund hat sich die Stadt zu Gunsten des Angebots der EWR

entschieden und damit die Voraussetzungen für eine möglichst sichere, preisgünstige,

verbraucherfreundliche, effiziente und umweltverträgliche Stromversorgung im Gebiet der

Stadt Kirchheimbolanden geschaffen.

Kirch nden, den 28.06.2019

( r)

Erster Beigeordneter
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Amtsgericht Rockenhausen
Abschrift

Terminsbestimmung
Im Wege der Zwangsvollstreckung soll der im Grundbuch von Dannenfels Blatt 371

eingetragene, nachstehend bezeichnete Grundbesitz

am och, den 31.07.20t9 um 10.00 Uhr
im Am tssericht Rockenhausen

Kreuznac her Str. 37,67806 Rockenhausen
Erdses choß. Sitzun aal 1"

versteigert werden:

Dannenfels Fl.St. 137 Hof- und Gebäudefläche
Mittelstr. 11

Verkehrswert gemäß $$ 74a, 64 ZYG:
Grundstück 219.000,00EUR

102 Dannefels Fl.St. 1036 Gartenland (Obst'),
Kleine Stücke

Verkehrswert gemäß $$ 74a, 64 ZYG:
Grundstück 400,00 EUR

Dannenfels Fl.St. 1037 Gartenland (Obst.), ebenda

540 m2

340 m2

340 m2

260 m2

2519 m2

Verkehrswert gemäß $$ 74a, 64 ZYG:
Grundstück 400,00 EUR

ll7 Dannenfels Fl.St. 139/1

Verkehrswert gemäß $$ 74a, 64 ZYG:
Grundstück 52.000,00EUR

123 Dannenfels FLSt.275lI

Verkehrswert gemäß $$ 74a, 64 ZYG:
Grundstück 3.251,00 EUR

t24

Verkehrswert gemäß $$ 74a, 64 ZYG:
Grundstück 13.530,00 EUR

Gartenland, Mittelstr. 1 1

Landwirtschaftsfläche
Käsbangert

Dannenfels Fl.St.27617 Landwirtschaftsfläche
Pfuhläcker

2K I 9-1 7-TB 3 1.07.20 l9.docx

12647 m2



125 Dannenfels Fl.St.27815 ;"1;*irtschaftsfläche
Büchelgarten

Verkehrswert gemäß $$ 74a, 64 ZYG:
Grundstück 1.030,00EUR

487
777 m2

130 Dannenfels Fl.St. 2861 Landwirtschaftsfläche
Büchel 6373 m'

Verkehrswert gemäß $$ 74a, 64 ZYG:
Grundstück 8.020,00 EUR

139 Dannenfels Fl.St. 3059 Landwirtschaftsfläche
Dieterswald 5754 m2

Verkehrswert gemäß $$ 74a, 64 ZYG:
Grundstück 37.250,00EUR

Gemäß Gutachten handelt es sich bei Fl.St. 137 um ein mit einem zweigeschossigen, teilunterkellerten Wohnhaus

und einem weiteren eingeschossigen Wohnhaus (ehemaliger Stall) bebautes Grundstück in normalem baulichen

Zustand. Es besteht ein offensichtlicher Unterhaltungsstau. Das Flurstück 139/l ist mit einer Lagerhalle bebaut.

Ausweislich des Gutachtens sind die Flurstücke 137 und 139/l wirtschaftlich und technisch miteinander verbun-

den. Fläche der beiden Wohnhäuser nebst Balkon und Hofnutzung insgesamt ca.325 m'?. Bei Fl.St. 1036 und 1037

handelt es sich gem. Gutachten um Gaftenland, bei Fl.St. 27511,27617,27815,2861und 3059 jeweils um Land-

wirtschaftsflächen.

Beschlagnahme: 3 I .03.2017.

Nähere Informationen unter wlylu-y.elslglggtultccpsal,-dg ca. 4 wochen vor dem versteigerungstermin'

Rechte, die zur Zeit der Eintragung des Versteigerungsvermerks aus dem Grundbuch nicht ersichtlich waren, sind

spätestens im Versteigerungstermin vor der Aufforderung zur Abgabe von Geboten anzumelden und gegebenen-

fälls glaubhaft zu machen, widrigenfalls sie bei der Feststellung des geringsten Gebotes nicht berücksichtigt und

bei där Verteilung des Versteigerungserlöses dem Anspruch des Gläubigers und den übrigen Rechten nachgesetzt

werden.

Es ist zweckmäßig schon zwei Wochen vor dem Termin eine genaue Berechnung der Ansprüch e an Kapital, Zin-

sen und Kosten mit Angabe des beanspruchten Ranges schriftlich einzureichen oder zu Protokoll der Geschäfts-

stelle zu erklären.

Wer ein Recht hat, das der Versteigerung des Grundstückes oder des nach $ 55 ZvG mithaftenden Zubehörs ent-

gegensteht, wird aufgefordert, vor der Erteilung des Zuschlags die Aufhebung oder einstweilige Einstellung des

Ve-rfahrens herbeizuführen, widrigenfalls fiir das Recht der Versteigerungserlös an die Stelle des versteigerten

Gegenstandes tritl.

gez . Vetter
Rechtspflegerin
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BEKANNTMACHUNG

Über die Genehmigung der Veräußerung des nachstehenden Grundbesitzes ist nach dem
Grundstücksverkehrsgesetz (S 2ff) zu entscheiden.

Grundbuch des Amtsgerichts Rockenhausen für Kriegsfeld, Blatt 1346, Gemarkung
Kriegsfeld

Flst. Nr. Nutzungsart Gewanne Flächengröße

584 Waldfläche Dammenruiesen 0,6280 ha

Landwirte/Forstwirte, die zur Aufstockung lhres Betriebes am Eruverb des Grundbesitzes
interessiert sind, werden gebeten, dies der Unteren Landwirtschaftsbehörde bei der
Kreisveruvaltung Donnersbergkreis (Abt. 8) innerhalb von zehn Tagen ab Erscheinungstag
dieser Bekanntmachung schriftlich mitzuteilen.

Kirchheimbolanden, den 26.06.201 9
Kreisvenryaltu ng Donnersbergkreis
lm Auftrag

Mattern
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La n dwirtsch a ft skarn m er
Rheinland-Ffalz

tse$<anntmac['lung

fuTe$dung der Wein- q,ind Tnanrbenmostbestände

[Vleld u s'rg der oeno[og Esctren Verfalrnen

Letzten Abgabetenm!n: 7. August 20'19

L Meldung der Wein- und Traubenmostbestände
Zur Meldung der Wein- und Traubenmostbestände sind alle natürlichen und juristischen Personen
verpflichtet, die gewerbsmäßig Wein und/oder Traubenmost be- oder verarbeiten, lagern oder handeln.

Die Meldepflicht erstreckt sich im Einzelnen auf:
1. die in der Weinbaukartei erfassten Betriebe,
2. die nicht in der Weinbaukartei erfassten Unternehmen, die Wein und Traubenmost zum Verkauf

herstellen,
3. die Unternehmen des Großhandels mit Wein und Traubenmost,
soweit sie zum Berichtszeitpunkt über einen Weinbestand von mindestens 10.000 Liter verfügen.
Besondere Meldeverpflichtung bei Sektgrundwein: Sektgrundwein, der zur Schaumweinherstellung in

Handelsbetrieben lagert (Sektkellereien), ist unter "Schaumwein" vom Verfügungsberechtigten
nachzuweisen.

ll. MeldunE der oenologischen Verfahren
Die Meldung der oenologischen Verfahren ist für alle natürlichen und juristischen Personen, die
gewerbsmäßig Wein erzeugen, verpflichtend. Nach EU-Vorgaben haben die Weinerzeuger den Besitz an
Anreicherungsmitteln, die Erhöhung des Alkoholgehaltes, die Entsäuerung und die Süßung zu melden.

Die Meldeverpflichtung ist in einer einmaligen Meldung für mehrere Maßnahmen zusammengefasst. Zur
weiteren Vereinfachung wurde diese Meldung in das Formular der Wein- und Traubenmostbestände
integriert.

Bitte beachten: Auch wenn Sie aufgrund der
Traubenmostbestände nicht verpflichtet sind, können
oenologischen Verfahren unterliegen.

Vorgaben zur Meldung der Wein-
Sie dennoch der Anzeigeverpflichtung

und
der

Die Meldeformulare sind bei der zuständigen Gemeinde-, Verbandsgemeinde- bzw. Stadtverwaltung
sowie bei den weinbaulichen Dienststellen der Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz erhältlich.
Registrierte Nutzer können die Meldungen auch online über das WeinlnformationsPortal erstatten
(wip.lwk-rlp.de). Die Meldungen müssen spätestens bis zum 7. Auqust 2019 eingegangen sein.

Betriebe, die ihre Meldung nicht termingerecht abgeliefert haben, sind von Teilen der
Stützungsmaßnahmen (lnvestitionsförderung) entsprechend der Verordnung (EU) Nr. 130812013 und
deren Durchführungsbestimmungen ausgeschlossen bzw. müssen mit Kürzungen bei den Zuschüssen
rechnen.
Wir bitten Sie deshalb, die Meldeformulare sehr sorgfältig auszufüllen und den Meldetermin zu beachten.
Für Rückfragen stehen lhnen die Mitarbeiter der Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz in den
zuständigen Dienststellen gerne zur Verfügung.


